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Une reprise qui s'impose

Le Train de 8 h. 47

LE GROS SUCCES DE RIRE !!

den. Insoweit soll der Internationale Kongress
iiber das Internationale Lehrfilminstitut die Re-
gicrungen entsprechend ersuchen.

Erleichterte Austauschméglichkeiten
fiir kiinstlerische Spitzenfilme

Ausnahmslos in jedem Lande soll die Auffiih-
rung menschlich wertvoller und kiinstlerischer
Tilme gefordert werden. ollen erleichterte
Austauschmdglichkeiten fiir che Spitzenfilme
unter Bevorzugung steuerlicher und administra-
tiver Gesichtspunkte geschaffen werden, denn
dies dient der Verstindigung der Vélker unter-
einander und der Entwicklung der Filmkunst ei-
nes jeden Landes wie der Welt.

Gegen die unlautere Konkurrenz
schlechter Filme

s miisste eine gemeinsame Aktion unternom-
men werden, um zu verhindern, dass die l{iir)stlg-
rischen und finanziellen Bestrebungen fiir dnxe
Verbesserungen ecines Filmes durch schlechte Fil-
mo und inshesondere auch durch Schleuderpreise
geschiidigt werden.

Anpassung der Kino-Zahl an die lokalen
Bediirfnisse

Der Kongress beschliesst, dass die vertretenen
Organisationen den Regierungen nachstehende Be-
schliisse empfehlen :

1. Dass die Regierungen Neuerrichtungen von
Filmtheatern an solchen Plitzen nicht gestatten,
wo Filmtheater in geniigender Anzahl bereits vor-
handen sind, andererseits mége aber die Errich-
tung von Filmtheatern stirk stens in denjenigen
Orten gefordert werden, in denen ein Filmtheater
noch nicht besteht.

2. Dass die Anzahl der Pliitze beschriinkt wird,
ohne die bestehenden Rechte anzutasten, und zwar
im Verhiiltnis zur Anzahl der Einwohner einer
jeden Stadt unter Beriicksichtigung insbesondere
der intellektuellen und konomischen Entwicklung
der Bevolkerung. Es sollen jedoch in dieser
Zahl nicht mit einbegriffen sein die Schulen (Pa-
tronage, Organisationen mit Filmvorfithrungen
auf nicht gewerblicher Basis) und Unternehmun-
gen, die nicht erwerbsmiissige Vorfithrungen ver-
anstalten, und welche Unterrichtsfilme, Natur-
aufnahmen und andere entsprechende Filme vor-
fithren, welche mit den Zielen der entsprechenden
Organisationen nicht o6ffentliche Vorfithrungen
gegen Entgelt vornehmen.

I

Gegen jede Sonderbesteuerung
der Lichtspieltheater
Unter Hinweis auf die in den Filmtheatern be-
sonders hohen Abgaben der Lichtspieltheater bit-
tet der Kongress alle Regierungen die steuerli-
chen Sonderabgaben abzuschaffen.

Kampf gegen Blind~ und Bloekhuchen

Veremlachung und Veremheﬂ chung der

inter Filmver

Was Kommission III beschloss

s ist anzustreben, dass alle Liinder cine ein-

heitliche Organisation (Filmkammer) schaffen,
die in sich einen Interessenausgleich zwischen

Theaterbesitzer, Verleiher und Produzenten er-
miglicht.

Um diesen Zweck zu erreichen, erscheint es
auch w henswert, wenn in allen Lindern die

Eintrittspreise der Lichtspieltheater im Einver-
nehmen zwischen Theaterbesitzern und Verleihern
zur Ausschaltung des Konkurrenzkampfes gere-
gelt werden,

Die Abschaffung des Systems des Blind- und
Blockbuchens im gesamten Filmwesen aller Liin-
der ist dringend zu erstreben. Zu diesem Behufe
hatten die beteiligten Verbiinde linderweise diese
Frage zu behandeln und das Ergebnis ihrer Ver-
handlung in Form positiver Vorschlige einem zu
chaffenden stindigen Biiro bekanntzugeben.

Das stiindige Biiro hiitte einen Mustervertrag,
fiir Filmvermietungen (Bestellschein) auf Grund
der eingehenden Vorschlige der einzelnen Liinder
zwecks Vereinfachung und Vereinheitlichung der
[ilmvermiet-Bedingungen auszuarbeiten und zur
internationalen Einfiihrung zu empfehlen.

Reduzierung iibersetzter Gagen

Appell an die Filmschaffenden der Welt

Die zur Priifung der Frage der Gagenregelung
und der nmlmnn" des N.uh\\urh ses eingesetzte

Kommission VII begr s der Interna-
tionale Filmkongress Be 35 diesez interna-
tional wichtige Problem zum Gegenstand der Be-
ratung gemacht hat.

Die Kommission erachtet es [liir unerldsslich,
dass in siimtlichen Filmproduktionslindern der
Frage der Gagenregelung verstirkte Aufmerk-
samkeit zugewendet wird. Sie glaubt, dass es na-
tional und international moglich sein wird, eine
Regelung zu treffen, die auf cine Reduzierung
iibersetzter Gagen und auf die Festlegung ange-
messener Gagen  mit (‘eltuu" fiir simtliche am
Tilmschaffen kiinstlerisch Bctollwton abzielt. Bin
wesentliches Mittel hierzu wird in der organisier-
ten Forderung des Nachwuch erblickt.

Sie richtet einen Appell an die Filmschaffenden
der ganzen Welt, im Interesse der Weiterent-
wicklung des Kulturgutes Film sich diesen Be-
strebungen anzuschlicssen, Dic Kommission hilt
es zur Losung dieser Fragen fiir notwendig, dass
dio internationale Zusammenarbeit fiir dio Zu
kunft immer wirksamer gestaltet wird und sich
auch auf diese Gebiete reckt.

Die deutsche Delegation des Internationalen
1‘11mkunglc=su> Berlin 1935 schligt fiir die Kom-
mission VIIT des Programmes eine einheitliche
Entschliessung dieser Kommission wie folgt zu-
niichst der Kommission zur Annahme und danach
dem Kongress zur Beschlussfassung vor :

Zusammenschluss aller Volker auch auf
flem Gehiete des Kulturfilms
I

Spielen von Kulturfilmen im Beiprogramm
sollte itberall Zwang werden
Kongress begriisst die Bestrebungen, die
in einzelnen Liindern schon zu gesetzgebenden
Anordnungen gefiihrt haben, wonach in Licht-
spieltheatern in jedem normalen Programm Kul-
turfilme eingesetzt werden miissen. Er empfiehlt
allen Liindern eine entsprechende Nachahmung,
und zwar aus der Erkenntnis hera dass der
Kulturfilm das Niveau der Filmkunst iiberhaupt
erhoht und rfloiehmitig eine der wichtigsten
Grundlagen des Verstiindnisses fiir das Wesen des
Films an sich ist, und weil der Kulturfilm darii-
ber hinaus ganz besonders geeignet erscheint, die
Vilker gegenseitig iiber die Ziele ihrer Kulturar-
beit aufzukliren und die Erkenntnis von der Ii-
genart und den Lebensnotwendigkeiten der ein-
zelnen Vélker untereinander zu fordern und so
der friedlichen internationalen Zusammenarbeit
zu_dienen.

Der Kongress empfiehlt daher véllige I'reistel-
lung aller Kulturfilme von steuerlichen Bela-
stungen und weitgehendste Erleichterung auf dem
Gebiete der Zensur, der Kontingente, Zolle und
dergleichen.

Der

1T

Forderung auch des kiinstlerischen
Werbefilms

Der Kongress wiinscht, dass auch der Werbe-

film mogllch:t kulturellen, volkshildenden und

kiinstlerischen Wert erhalten soll. In diesem Fal-

le erblickt der Kongress auch in dem We Im
neben einer beachtlichen wirtschaftlichen Férde-

rung der Filmwirtschaft tiberhaupt ein Mittel ei-
nes Anschauungsunterrichts iiber die Methoden
und Systeme der Wirtschaft in jedem cinzelnen
Volk.

Nur fiir diesen Werbefilm sind die gleichen -
leichterungen anzustreben, die fiir den Kultur-
film gewiinscht werden.

Diese Entschliessungen wurden 1t. Protokoll
von der Kommission VIII angenommen.

Bildung einer Kulturfilm-Kommission

Die Kommission VIIT des Internationalen Film-
kongresses unterbreitet dem Kongress den nach-
folgenden Vorschlag :

Angesichts der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Kulturfilms wiinscht der
Kongress ein  Zusammenschluss aller  Vilker
auch auf diesem Gebiete des F'ilms. Um dies zu
erreichen, wird zuniichst eine Kommission gebil-
det, bestehend aus den Herren Raether, Deutsch-
land ; Brown, England ; Delac, Frankreich; De
Feo, Ttalien ; Ordynski, Polen.

Die Vertretung von Oberregierungsrat Raether
iibernimm¢ evtl. Dr. Scheuermann.

Die Kommission soll méglichst noch vor der
Tagung in Venedig, spiitestens aber zu der Ta-
gung in Venedig weitere Vorschlige unterbrei-
ten.

Einrichtung von Filmarchiven
in allen Landern

Die Kommission IX des Internationalen
kongresse: erlin 1935 legt dem Kongr
Beschlussfassung folgende Entschliessung vo

Der Kongress empfichlt allen Liindern, Archiv-
stellen einzurichten und diese zu crmiichtigen,
untereinander zu verkehren. Aufgabe der Ar-
chivstellen soll sein, moglichst die gesamten in
ihrem Lande produzierten Filme (soweit angin-
gig in Negativen) zu sammeln. Die Sammlung
wird sich bei Kulturfilmen, inshesondere Ixpe-
ditionsfilmen und éhnlichen, auch auf Material
erstrecken miissen, das im eigentlichen Film nicht
verwand{ ist, das aber wissenschaftlich bedeut-
sam sein kann, z B. fiir Anthropologie, Vélker-
kunde und Volkskunde, Tanzkunst, Geographie u.
ihnl. Sammlung soll ferner solche [ilme
beriicksichtigen, die fiir die Entwicklung des Til-
mes in technischer und inhaltlicher Hinsicht be-
deutungsvoll sind. Wissenschaftsfilme sollen in
einer bo:onderen Abteilung des Archivs gesam-
melt und katalogisiert werden.

Es wird den Liindern empfohlen, die Produzen-
ten zur unentgeltlichen Abgabe je einer Kopie
der von ihnen hergestellten oder in ihrem Besitze
befindlichen Filme an das Archiv ihres Landes zu
veranlazsen.

Schaffung
eines internationalen technischen
Filmpresse-Biiros

Die Kommission X fiir internationale Filmpres-
se- und Kritikfragen fasste folgende Resolution :

Der Internationale Filmkongr der im April
1935 in Berlin tagt, begriisst die vilkerverbin-
denden Eigenschaften des Films und fordert die
Presse aller Liinder auf, dem Geiste der interna-
tionalen Verstiindigung durch eine moglichst ein-
gehende Behandlung von Filmfragen in Zeitun-
gen und Zeitschriften Rechnung zu tragen.

In Erkenntnis dieser Sendung des internatio-
nalen I'ilms, der dazu berufen ist, das Verstind-
nis fiir die nationale Eigenart der Volker iiber
alle Grenzen hinaus zu verbreiten, fordern alle
in der Weltpre titigen Journalisten und Ver-
leger der Tag und Tachzeitungen dazu auf,
keine Filme zu besprechen oder auch nur zu un-
terstiitzen, die geeignet sind, Missverstindnisse
zwischen den Vilkern hervorzurufen und den
I'rieden in der Welt zu gefiihrd

Der Internationale Film-Kongress regt ferner
i internationalen technischen
Filmp das als Zentralarchiv in
moglichst zentraler Lage und, mit der notwendi-
gen Organisation, der internationalen Filmbericht-
erstattung dienen soll. Das Biiro soll die Versor-
gung der verschiedenen Zeitungen in den ver-
schiedenen Liindern mit Nachrichtenmaterial. Ar-
tikeln und Bildern in den Weltzprachen auf An-
forderung iibernehmen und alle Bestrebungen zum
gege igen Austausch von Pressematerial for-
dern.

Kongress halt am 16 mm-Schmalfilm-~
format fest

In der Sitzung der Komm
filmnormung) des Internationa Filmkongre:
am 26. April 1935 ist von den Liindern Deut
land, England, Frankreich, Italien, Polen, Schwe-

den, Ungarn der Beschluss g worden :

ion XII (Schmal-

«Uber das 16 mm-Schmalfilmformat, so wie
es in der Konferenz in Stresa 1934 bheschlossen
worden ist, findet im Rahmen des Internation
len Filmkongresses 1935 in Berlin keine Dis-
kussion mehr statt.»

o x

In der Sitzung der Kommission XII am 29.
April 1935 ist wie folgt beschlossen worden :

Die Kommission nimmt Kenntniz von dem Vor-
schlag von Libertiny (Ungarn), fiir verschicdene
Schmalfilmformate einen Apparat zu bringen, der
die Vorfiithrung verschiedener Formate ermog-
licht.

Herr Cottet (Frankreich) empfiehlt den Tech-
nikern aller Linder die Weiterarbeit zur Ver-
besserung der Haltbarkeit des Sicherheitsfilms,
da das Problem der Herstellung einer gros
Anzahl von Schmalfilmkopien noch nicht genii-
gend gelist ist.

De Feo regt Schaffung eines internatio-
nalen technischen Komitees an

Herr Dr.
eines

De Teo (Italien) regt die Schaffung
pe mnnonten internationalen technischen
das auch nach Beendigung des Kon-
\\mtm besteht. Dieses Komitee soll zu-
drei Untembtcllunﬂcu

1 Rohfilm,

2. Apparateindustrie,

3. Filmindustrie

uniichst mit der Vorbereitung des
s beginnen.

Der Internationale Filmkongress Berlin
heschliesst die Schaffuny
einer Internationalen Filmkammer

Der Internationale Iilmkongress begriisst die
durch die Zusammenarbeit in Berlin erzielte, in
den Kongressbeschliissen zum Ausdruck kommen-
de Verstindigung der einzelnen Sparten der Film-
wirtschaft und der einzelnen Linder untercinan-
der iiber ausserordentlich wichtigen I'ragen zur
I'6rderung des Filmwesens als einen grossen Er-
folg des KOD"leSSCS

Der Internationale Filmkongress stellt mit Be-
friedigung fest, dass durch die Kongressarbeit
cine erhebliche 7u~‘nnmbnmbelt der mt(‘matmn)
len Vereinigungen der Produzenten und Verlei-
her, des Theaterbesi der Kulturfilmarbeit, der
Filmtechnik und der Presse erzielt ist.

Die Arbeiten des Kongresses haben jedoch alle
Teilnehmer erkennen lassen, dass eine einige in-
ternationale Zusammenarbeit in der Zukunft nicht
nur innerhalb der international verbundenen
Sparten notwendig ist, sondern dass alle Sparten
untereinander wie auf diesem Kongr weiter
zusammenarbeiten mii 1.

Aus diesen Griinden gibt der Kongress auf ein-
stimmigen Wunsch aller Teilnehmer seine grund-
siitzliche Zustimmung zu der Schaffung einer In-
ternationalen IMilm- Kdmmm die aus don Vertre-
tern der nationalen Filmverbiinde der einzelnen
sdinder bestehen soll. Die Satzung dieser Organi-
ion wird in Venedig von den Vcltluun der
rhiinde der in Frage kommenden Liinder auf-
gestellt. Zum Zwecke dor Vereinh itlichung der
\rbeit wird eine Satzungs-Kommission gebildet,
welehe die grundsiitzlichen Beit Lher]{huunncn
und Satzungsentwiirfe entgegennimmt, und zwar
nach den Angaben und Vorschligen, die von den

verschiedenen nationalen Orgz\mantion(m einge-
reicht werden.
Der Kongr hligt vor, dass kiinftig Kon-

C
gresse dieser Art in den ve

riedenen  Haupt-

dten alle zwei Jahre zusammentreten sollen.
wr Kongress dankt der deutschen Vertretung
die organisatorischen Vorarbeiten, desgleichen

die Durchfithrung di Kon"ross s und bit-
ie, durch ihr Biiro dafiir zu sorgen, da
mmenarbeit bis zum niichsten Kongress fort-
bestehen bleibt,

mL

Der Erirag der Billelsteuer in der Siadi Zirich
eine Enilduschung

Die Billetsteuer hat in der Stadt Ziirich in den
claten drei Monaten des Jahres einen Betrag von
256.812 ergeben, ein an und fiir sich schéner

I»(tm" der aber bei weitem hinter de budgetier-
ten Ben.wcn zuriickbleibt. Di triige, die aus
\Vlntgrthur und der hen, fallen

neben dem 11t1.xgnis iiber-
haupt nicht ins Gewicht, so dass man auf der
kantonalen Finanzverwaltung bereits bestimmt
damit gerechnet, dass der aus dem Ertriignis der
]>|119t=uuc| hudgctxuh‘ Einnahmenbetrag nicht
erreicht wird.

Eine schweizerisch-osterreichische Film-
Gesellschaft in Wien

Die Griindung einer

mit dem Sitz und der

bevor. Das

schen Unt

grossen IMilmgesellschaft
Produktion in Wien steht
Kapital hiezu kommt von schweizeri-
rnchmern, Diese Filmproduktion wird,
zum Unterschied von den bisherigen, die kom'
merzielle Leitung von der kiinstlorischen tren-
nen, so da ucl\ die kiinstlerische Richtung
nicht in dem Masse wie bisher von der geschiift-
lichen beeinflusst werden soll. Zum kiinstleri-
schen Leiter soll eine prominente Schauspieler-
personlichkeit gewonnen werden. Mit der Produk-
tion diirfte in den niichsten Monaten bereits be-
gonnen werden,

Der erste Film der neuen Paramount-Produktion

Marlene

Dietrich

in Threm sensationellen Schlager

KKk
X x

Regie: Josef v. Stenrberg.

SHanische Tanzerin

A BRSO R A SRR
(Der Teufel ist eine Frau)
Ein PARAMOUNT-FILM im Verleih der

EOS FILM AKTIENGESELLSCHAFT, BASEL

Der alte und der junge Konig

oder

' Der Gefangene von Kistrin

Ein historisches Monumentalwerk von nie
dagewesener Wucht und Pracht

| i der Haupiroli: EMIL_JANNINGS

Noch nie war Emil Jannings so iiberwéltigend in sciner Darstellung wie in diesem
Film. Es ist das Meisterwerk seines Filmschaffens.

Im Verleih der

GOLUMBUS FILM ZURICH

53.053

l




	Der Ertrag der Billetsteuer in der Stadt Zürich : eine Enttäuschung

